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 Veröffentlicht am 21.10.2003

Norm

MRG §37 Abs4

Rechtssatz

Ein festgestellter Rückzahlungsanspruch hat ohne Notwendigkeit einer besonderen Geltendmachung auch die Zinsen

zu umfassen. Es kann dabei allerdings nur auf eine Fälligkeit Bedacht genommen werden, die sich iSd § 37 Abs 4 MRG

mit ausreichender Deutlichkeit aus dem Verfahren "ergibt".
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